
Hamburg
308 0 197/15

Beschluss

ln der Sache

Universal ilusic GmbH, Stralauer Allee 1, 10425 Berlin

Prozessbevollmächtiqte:
Rechtsanwälte Rasch, An der Alster 6, 20099 Hamburg, Gz.: 15-000.325

gegen

2 ö Mai l0t5

PlusServer AG,
50354 Hürth

- Antragstellerin -

vertreten durch d. Vorstandsvorsitzenden Thomas Strohe, Daimlerstraße 9-1 I ,

. Antragsgegnerin -

das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 8 - durch den Vorsitzenden Richter am
Landgericht Ellerbrock und den Richter am LandgerichtDr. Tolkmitt, Richterin am

Dr. Brauer am 22.O5.2015:

lm Wege einer einstweiligen Verfügung - der Dringlichkeit wegen ohne mündliche

Verhandlung - wird der Antragsgegnerin aufgegeben,

der Antragstellerin Auskunft zu erteilen über Namen, Anschrift und E-Mail-

Adresse desjenigen Kunden, der unter der URL udp://tracker.coppersurfer.tk6g6g

einen sog. BitTorrenfTracker betreibt, der auf den Servern der Antragsgegnerin

mit der lP-Adresse 85.25.208.20't gespeichert wird.

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Der Streitwert wird auf € 6.000,- festgesetzt.

1.
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Gründe:

A. Die vorliegende Entscheidung ist auf Antrag der Antragstellerin im Wege der einstweiligen

Verfügung gem. SS 935 ff., 922 ZPO, S 101 Vll UrhG ergangen.

l. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig, insbesondere ist das

Landgericht Hamburg gem. S 32 ZPO örtlich zuständig. Gegenstand des Verfahrens ist ein

Anspruch aus einer unerlaubten Handlung. Die Antragstellerin wendet sich gegen eine

rechtswidrige öffentliche zugänglichmachung eines Musikalbums im Internel, zu der die

Antragsgegnerin einen Beitrag geleistet hat- Da die Datei, die das Musikalbum enthielt, auch in

Hamburg abgerufen werden konnte, ist das schädigende Ereignis (auch) in Hamburg

eingetreten.

ll. Der Antrag ist begründet. Die Antragstellerin hat die Voraussetzungen des geltend gemachten

Auskunftsanspruchs aus S 101 ll, lll urhc dargelegt und glaubhaft gemacht. Gem. g 101 ll Nr. 3

UrhG besteht in Fällen offensichtlicher Urhebenechtsverletzungen ein Auskunftsanspruch auch
gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte

Dienstleistungen erbrachte. Der zur Auskunft Verpflichtete hat gem. S 101 lll Nr. 1 urhG
Angaben zu machen über Namen und Anschrift der Nutzer der Diens eistungen. Die
Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft kann gem. S lOl Vll UrhG in Fällen offensichflicher
Rechtsverletzung im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet werden.

1. Eine offensichtliche urhebenechtsverletzung im sinne des S 101 ll UrhG liegt vor.

a) Mit Vorlage des Tonträgers Anlage Ast. 8 und dem daraus ersichtlichen P-Vermerk hat die
Antragstellerin glaubhaft gemacht, dass sie Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte des
Tonträgerherstellers hinsichtlich des Musikalbums ,Ultraviolence' der Künstlerin ,,Lana Del Rey"
ist. Danach hat die Antragstellerin gem. g 85 | urhG das ausschließliche Recht, die
Musikaufnahmen zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffenflich zugänglich zu machen.

b) Die Antragstellerin hat weiter glaubhaft gemacht, dass dieses Musikalbum am 08.0s.201s in
Form von MP3-Dateien unter Venrvendung des Trackers ,,coppersufer.tk" im Rahmen des
Bitrorrent- Netzwerks, einem sog. File-sharing-System, im Internet öffenflich zugänglich
gemacht wurde (Anlagen Ast4, Asts). Bei sog. Trackern handelte es sich um programme, die im
Rahmen des Filesharing-Netzwerks BitTorrent die Kontaktaufnahme zwischen Sucher und
Anbieter eines bestimmten Inhalts vermitteln, indem sie die lP-Adressen der anbietenden
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Rechner an den suchenden Rechner senden. Der vorgenannte Tracker wurde zur Veryaltung
von Tonents verwendet, die das streitgegenständliche Musikalbum enthielten.

c) Die öffentliche Zugänglichmachung des Musikalbums war rechtswidrig, da die Antragstellerin
diese Nutzung nicht erlaubt hat. Es handelte sich bei dieser Nutzung auch um erne

offensichtlichen Urheberrechtsverletzung im Sinne des $ 101 ll UrhG. Denn es erscheint als
ausgeschlossen, dass die öffenfliche zugänglichmachung des Musikalbums über das
Filesharing-Netzwerk BitTorrent rechtmäßig erfolgte.

2' Die Antragsgegnerin hat Dienstleistungen erbracht, die für die rechtsverletzenden Tätigkeiten
genutzt wurden. Es ist durch DNS-Lookup-Anfragen und durch Vorlage der sog. ,whois,,-
Abfrage (Anlage Ast. 2) glaubhaft gemacht worden, dass der Tracker unter c,er uRL
http://coppersufer.tu von der Antragsgegnerin gehostet werden, also auf den servern der
Antragsgegnerin gespeichert sind. Bei diesen speicherdiensten handelt es sich um
Dienstleistungen der Antragsgegnerin im sinne des S 101 lt Nr. 3 urhc. Diese wurcte zum
Betrieb der Tracker coppersurfer.tk in Anspruch genommen.

3. Die Antragsgegnerin hat ihre Hosting-Dienstleistung in gewerblichem Ausmaß erbracht. Sie
betreibt einen webhosting-Dienst, d.h. sie vermietet gewbrblich speicherplatz, der an das
Internet angebunden ist. Sie ermöglicht es somit gewerblich, den hier streitgegenständlichen
Tracker zu betreiben.

ll Die für das einstweilige Verfügungsverfahren erforderliche Eilbedürftigkeit ist gegeben. Die
Antragstellerin hat das Verfahren selbst zügig betrieben.

B. Die Kostenentscheidung beruht auf s 91 | zpo. Der Gegenstandswert ist nach gg 53 | Nr. 1

GKG, 3 ZPO geschätzt worden.

Rechtsbehelf6belehrung

Gegen die einstweilige verftigung kann widerspruch eingelegt werden. Der widerspruch ist nicht an eine
Frist gebunden. Der \Mderspruch ist bei dem

Landgericht Hamburg, Sievekingplatz 1, 2O3OS Hamburg,

zu erheben' Der Widerspruch muss mit SchriftsaE durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwatt
eingelegt werden.
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Gegen die Streitwertfestsel

Beschwerdesesen.t"nd" 2oo?,1,.: ;il,",;::.fi:: ;:rr*, 
werden, wenn der wert des

Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 
icht die Beschwerde zugelassen hat. Die

Landgericht Hamburg, Sievekingpla E 1, zO3SSHamburg

etnzuEgen. Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der
anderweitigen Erledigung des Verfahrens. lst der streitwert 

Entscheidung in der Hauptsache oder der

;::::ffi ":XJ',i:1,::ffi "' worden' kan n c " a"""r,*":ii:;' ;:il,1-*::$i::' ::;
rorm,osenMtte,unsr,n*,*"l"niill,"T:iä::T:;nffi:T:ffi::,TJi*:Iff::
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärur
senannten Gerichts. sie kann ;;:; ;^::^::i':':.t* zu Protokoll der Geschäftsstere des

w€rden;deFrstst jedoch"_#ilT"l"j;:T:ff :f 
,ll"Jfi 

,T:'"T"4ff:#:l#:ilerngeht. Eine anwalfliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.
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Ellerbrock
Tolkmitt

Brauer


